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deutet keineswegs auf eine klare Bergregalität, viel eher auf eine 
Zorstherrlichkeit, auf ein ius korestale, das über Bergwerke und 
Hütten des Forstes erstreckt wurde und das nicht einmal ein ein­
heitliches war?) hierzu darf im übrigen nicht übersehen werden, 
daß der 1235 erworbene Lergzehent des Herzogs ausdrücklich 
auf den Rammelsberg bezogen wird?), weshalb es nicht nur 
nicht richtig sein kann, daß die Hoheit im Forst aus eben jener 
Zehenterwerbung stamme?), sondern umgekehrt die Frage ent­
steht, woher der Lergzehent im Forst stammt, der nachher mit 
dem andern, wie es scheint, zusammen an die Gowische kam (arg. 
cken gantren tegkecken^): er dürfte auf eben jenes ius korestale 
gegründet worden sein. Auch wird ja ausdrücklich nur das 
Zorstding als Gericht genannt und als Beamter nur der Förster 
up cker vorstkoven?) So zeigt sich also eine doppelte Hoheit, 
über den Forst einerseits, über den Rammelsberg mit Zehent 
und Gericht andererseits.

Im Berggericht drückt sich die der ältesten Bergverwaltung 
entsprechende Trennung des Rammelsberges vom Forst aus. 
Nicht auch in dem dritten, aus dem Bergbau hervorgegangenen 
Gericht, demderSechsmannen (Montanen), das im Gegensatz 
zu dem herrschaftlichen Lerggericht und dem gleichfalls herr­
schaftlichen Forstding autonomen Ursprungs war (s. u. p. II 2). 
Das Nlontanengericht griff über die Grenzen der beiden letzt­
genannten Gerichte hinweg und hatte seinen besonderen Sitz 
vor dem Münster.

Dagegen war die Gerichtsstätte des Lerggerichts das 
nach der braunschweigischen Erwerbung noch dreimal seinen 
Herrn wechselte und zur Zeit der Bergstatuten den Montanen

i) Zur Ableitung einer hoheitsrechts über Hütten ratione koresti vgl. 
die oben S. 17b Nnm. 5 erwähnte Urkunde v. 1237. Darin nimmt der Graf 
grundsätzlich auch Schlagschatz und Nupferzoll in Unspruch.

-) 1269, s. oben S. 177 Nnm. 3.
vgl. Frölich: Nieders. Zb. 7, 285. «) S. oben S. 183 Nnm. 3.

°) Zur Forsthufe vgl. Frölich: Sav.Zs. 47, 345 und Nieders. Zb. 6, 
228sf., 7, 287. Einen braunschweigischen iuäex et vorrtmester, der (frei­
willige) Gerichtsbarkeit in Bergsachen des Forstes übte, nennt die Urk. v. 
1287, US. II Nr. 352. Auffällig ist, daß vor dem Forstding 1290 (?) die 
vikgrube veräuhert wurde, die nach Bode unmittelbar oberhalb Goslar 
lag,- das. Nr. 393 u. Linl. 11.


